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#ST# Bundesbeschluss
über das Volksbegehren gegen die Überfremdung

(Vom 15. März 1968)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Prüfung des am 30. Juni 1965 eingereichten Volksbegehrens gegen die
Überfremdung und

nach Einsicht in einen Bericht des Bundesrates vom 29. Juni 19671),
gestützt auf Artikel 121 ff. der Bundesverfassung und Artikel 27 und 29 des

Geschäftsverkehrsgesetzes vom 23. März 19622),

beschliesst:

Art. l

Das Volksbegehren vom 30. Juni 1965 gegen die Überfremdung wird der
Abstimmung des Volkes und der Stände unterbreitet.

Dieses Volksbegehren hat folgenden Wortlaut:

Art.I
Die Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29. Mai 1874

wird wie folgt ergänzt:
Art. 69<iuater

Der Bestand an ausländischen Niedergelassenen und Aufenthaltern darf insge-
samt einen Zehntel der Wohnbevölkerung nicht übersteigen.

Um die Überfremdungsgefahr abzuwehren, ist der Bestand an ausländischen
Aufenthaltern vom Inkrafttreten dieser Bestimmung an bis zur Erreichung der höchst-
zulässigen Zahl an Ausländern, unter Wahrung des Gebotes der Menschlichkeit, jähr-
lich um mindestens fünf Prozent zu vermindern. Die Bedürfnisse der Wirtschaft sind
dabei angemessen zu berücksichtigen.

Der Bundesrat bEstimmt jährlich die auf die Kantone entfallende Verminderung
an ausländischen Aufenthaltern. Die von ihm bezeichnete Bundesbehörde hebt nötigen-
falls bestehende Aufenthaltsbewilligungen auf.

') BB1 1967, II, 69.
2) AS 1962, 773



527

Art. H
Artikel 69«uater der Bundesverfassung tritt am l. Januar des auf die Armahme durch

Volk und Stände und den Erwahrungsbeschluss der Bundesversammlung folgenden
Jahres in Kraft.

Art. 2

Dem Volk und den Ständen wird die Verwerfung des Volksbegehrens
beantragt.

Art. 3

Der Bundesrat wird mit dem Vollzug beauftragt.

Also beschlossen vom Nationalrat,

Bern, den 15. März 1968.

Der Präsident: Conzett

Der Protokollführer : Huber

Also beschlossen vom Ständerat,

Bern, den 15. März 1968.

Der Präsident : Wipf li

9638 Der Protokollführer: Sauvant
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